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Zu Ihrem Schreiben vom 5.5.2009 nehme ich wie folgt Stellung:

I. Es ist unrichtig, daß ich am 27.3.2009 meine Rinder nicht gegen Bluetongue hätte impfen lassen, denn dieselben waren zu diesem Zeitpunkt - leider - bereits zweifach geimpft worden. 
II. Es ist richtig, daß ich die Impfung meiner Schafe und Ziegen verweigert habe, weil ich mich zwischen der Impfung meiner Rinder, die ich im guten Glauben an die Behörden durchführen ließ, bis Ende März intensiv mit dem Thema Bluetongue auseinandersetzt habe und im Zuge dieser Auseinandersetzung auf immer mehr Gründe stieß keiner weiteren Bluetongue-Impfung zuzustimmen. 
Diese Gründe sind unter anderem wie folgt:
1. Die EU-Verordnung 1266/2007 sieht hinsichtlich der Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit keinen Impfzwang vor, sondern ermöglicht ein Bündel von Maßnahmen zur Risikominimierung. 
Entsprechend wurde auch nicht EU-weit zwangsgeimpft.
2. Per Definition muß eine Krankheit zumindest innerhalb einer Art übertragbar sein, um als Seuche zu gelten. Diese Voraussetzung ist bei der Bluetongue nicht gegeben, da die Krankheit nicht von Tier zu Tier übertragbar ist. Vielmehr wurde die Blauzungenkrankheit offensichtlich ohne sachliche Grundlagen zu einer Seuche erklärt, um eine Zwangsimpfung zu rechtfertigen.
3. Ein nicht geimpftes Tier kann niemals eine Gefahr für Artgenossen darstellen, da die Bluetongue nicht von Tier zu Tier übertragbar ist.

4. Es gibt keinen direkten Virus-Nachweis. Selbst für angebliche Übertragungsmechanismen durch bestimmte Stechmücken der Gattung Culicoides, sogenannte Gnitzen, gibt es nur Theorien, aber keinerlei Beweise.

5. Es hat in Österreich keinen einzigen klinischen Krankheitsfall gegeben. Die Zwangsimpfung wurde lediglich auf den angeblich positiven Laborbefund (der dem betreffenden Tierbesitzer nicht einmal ausgehändigt wurde!) einer einzigen - ansonsten völlig gesunden Kuh ohne jegliche klinischen Symptome – begründet.

6. Am Markt sind vier Bluetongue Impfstoffe erhältlich: Zulavac 8 von Fort Dodge und Bovilis BTV 8 von Intervet (beide  aus den Niederlanden), Blue vac 8 von CZ Veterinaria SA (aus Spanien) und der in Österreich verwendete Impfstoff BTVPUR AlSap 8 von Merial (aus Frankreich). Bei Einführung der Bluetongue-Impfung war keiner dieser vier Impfstoffe im deutschsprachigen Raum zugelassen. In einem äußerst fragwürdigen Eilverfahren ( aufgrund angeblich akuter „Seuchengefahr“) wurden diese Impfstoffe zwischenzeitlich ohne ausreichende Kontrollen und Langzeitstudien im Zeitraffer zugelassen. Wie können österreichische Behörden dennoch keinerlei Impfschäden, auch nicht auf längere Sicht, garantieren?
7. Laut Beipacktext ist der in Österreich verendete Impfstoff BTVPUR AlSap 8 für Ziegen überhaupt nicht zugelassen. Warum sollte ich mit diesem Impfstoff meine Ziegen dennoch  impfen lassen?
8. Im Beipacktext des in Österreich verwendeten Impfstoffes BTVPUR AlSap 8 wird unter Besondere Warnhinweise dezidiert darauf hingewiesen: „ Zum Einfluß der Impfung auf die Fertilität bei männlichen Tieren ( Spermatogenese) gibt es noch keine Untersuchungen.“  Obwohl die Bluetongue-Impfung  laut der zuständigen österreichischen Behörden angeblich keinerlei Auswirkungen auf Fertilität und Trächtigkeit haben soll, wurden gewisse Tiergruppen, wie z. B. Besamungsstiere oder „finanziell hochwertige„ Zootiere wie exotische Wiederkäuer ( Büffel, Gazellen, Giraffen, Kamele etc.) in der österreichischen Bluetongue-Überwachungsverordnung von der Pflichtimpfung dezidiert ausgenommen. Auch heimische Wildtiere wie Rehe, Hirsche, etc. wurden ausgenommen.  Wie ist das angesichts der angeblich so eklatant hohen Seuchengefahr zu erklären? 
9. Laut Beipacktext des in Österreich verwendeten Impfstoffes BTVPUR AlSap 8 ist „die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und Laktation nicht belegt“. Das zuständige BMG versichert dagegen in seiner Information für Tierhalter und Tierärzte Bauzungenkrankheit : „Der verwendete Impfstoff kann auch bedenkenlos bei trächtigen und jungen Tieren angewandt werden. 

10. Obwohl es laut den zuständigen Behörden, im speziellen des zuständigen BMG keinerlei Impfschäden gibt, findet sich auf der Homepage desselben Ministeriums ein Formular für Impfschäden zum Downloaden. Im Krisenplan zur Bekämpfung der Bluetongue in der Republik Österreich werden auf Seite 86 sogar die gesetzlichen Grundlagen von Entschädigungszahlungen aufgrund von Impfschäden detailliert erläutert.
Wozu all das, wenn es angeblich keine Schäden gibt? ( Der Verein Schöpfungsverantwortung Mensch Tier hat österreichweit Schadensfälle dokumentiert und auf seiner Homepage einen umfassenden Schadensbericht veröffentlicht – www. tier-mensch.at !)
11. In den vergangenen Jahrzehnten wandte sich die österreichische Veterinärverwaltung wiederholt gegen Impfungen (z. B. IBR, MKS, BVD) und vermittelte uns dann einerseits seinen herausragenden Erfolg mit dieser Vorgangsweise und andererseits das Impfdesaster der Nachbarländer. Woher kommt der plötzliche Umschwung?
12. Aluminiumhydroxid ist eine der Adjuvanzien im verwendeten Bluetongue-Impfstoff. Diese Substanz ist ein bleibendes Nervengift und steht im Verdacht kanzerogen zu sein. Dennoch ist die Wartezeit lt. Beipacktext des in Österreich verwendeten Impfstoffes BTVPUR AlSap 8  Null Tage. Wie kann man dabei ausschließen, daß Aluminiumhydroxid in die Nahrungskette gelangt? 
13. Österreichische Biobauern dürfen keinerlei gentechnisch veränderte Stoffe einsetzten, welche häufig in Impfstoffen enthalten sind. Seltsamerweise ist bei der für Biobauern zuständigen Kontrollstelle, der Austria Bio Garantie, keine diesbezügliche Information über den  in Österreich verwendeten Bluetongue Impfstoff BTVPUR AlSap 8 erhältlich.
14. Weder ist lt. Beipacktext des in Österreich verwendeten Impfstoffes BTVPUR AlSap 8 die Dauer der Immunität durch die Impfung festgestellt worden, noch ist überhaupt sicher, daß die Impfung einen Ausbruch der Bluetongue verhindert, so ist z. B.  im schweizer Kanton Aargau ein geimpftes Schaf und im deutschen Kreis Reutlingen ein geimpftes Rind an Bluetongue erkrankt. Kann angesichts derartiger Fälle überhaupt ausgeschlossen werden, daß die Bluetongue nicht erst durch die Impfung verbreitet wird? (Was übrigens eines des Hauptargumente gegen eine Impfung des Geflügels gegen die Aviäre Influenza war!) Warum sollte ich einer derartigen a-priori Impfung an meinen Tieren zustimmen?
15. Als Begründung der Zwangsimpfung wurde unter anderem auch angeführt, daß Italien nur geimpfte Tiere importiert, was dadurch relativiert wird, daß andere Länder, wie z. B. Norwegen und Russland, dezidiert nach ungeimpften Tieren suchen.

16. Die steiermärkische Landesregierung hat am 20.1.2009 einem Entschließungsantrag der Grünen stattgegeben und sich sowohl gegen eine Bluetongue-Pflichtimpfung wie auch gegen Strafen bei Verweigerung derselben ausgesprochen.

17. Seit 1.4. 2009 ist eine bis dato angeblich dringend notwendige Pflichtimpfung plötzlich einer freiwilligen Impfaktion gewichen, was die Sache an sich ad absurdum führt. Wie ernst soll/darf/kann man angesichts dieser Kehrtwendung den vormaligen Bluetongue Impfzwang überhaupt nehmen?
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